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Gerneindedirektor 
in Herzebrock

ehändigung s s chein

d.d. Oberkreisdirektor des Kreises Gj^fe^sloh zimmer-Nr
in Eheda^Wiedenbrünk
(Eingangsdatum: 8.2.73 Az:
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Bitte mein Zeichen in der Antwort angeben

Mein Zeichen Detmold

622-111/205) 34.30.11- 14 /H 20 8.2.1973

Betrifft:

/ Anlg, :

Genehmigung des Bebauungsplanes der Sfag-dfr-tGemeinde Herzebrock 
Ortsteil *- Nr. 205 für das Gebiet

"Pöppelkamp"
1 Bebauungsplan

1 Verfügungsdurchschrift für den Oberkreisdirektor

Obengenannter Bebauungsplan wird gemäß § 11 des BBauG vom 23.6.1960 
(BGBl. I S. 341) hiermit genehmigt.

Die Genehmigung erfolgt unter folgender Auflage:

s. Beiblatt

Hinweise: (Bekanntmachung der Hinweise ist nicht erforderlich)

1. Die Genehmigung ist ortsüblich bekanntzumachen. Zur Vervollständigung 
meiner Unterlagen ist mir eine Durchschrift der Bekanntmachung zuzuleiten.

2. Die 2. Ausfertigung des Bebauungsplanes einschließlich des Textes und der 
Begründung habe ich zu meinem Dienstgebrauch entnommen.

3. Durch den Bebauungsplan kann die Bauordnung für das Land NW -Landesbau
ordnung- in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. 1.197 0 (GV.NW. S. 96) 
nicht aufgehoben werden. Falls daher die §§ 7 u. 8 BauO NW für Baueinzel
vorhaben zum Zuge kommen, haben diese Vorrang vor dem Ortsbaurecht.
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Auflage:

Der im Plan besonders gekennzeichnete Bereich wird von 
der Genehmigung ausgenommen. Gern. § 1 (4) BBauG) haben 
sich die Bauleitpläne u.a. nach der Sicherheit und Gesundheit 
der Bevölkerung zu richten.
Die im von der Genehmigung ausgenommenen Planbereich vorge
sehene Wohnbebauung liegt im Einwirkungsbereich von drei 
holzverarbeitenden Betrieben und erfüllt somit nicht o.a. 
Forderung des Bundesbaugesetzes.

Meine Verfügung vom 10.1.1973 - 34.30.11-14/H 20 - wird 
hiermit aufgehoben.

*** ***


